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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Schule und Sport 27.09.2011 15/2188 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Schulausschuss 13.10.2011 
Verwaltungsausschuss 17.10.2011 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
IGS-Dilemma,  
- Antrag der CDU-Fraktion vom 15.07.2011 
 
 
Beschlussentwurf der Antragstellerin: 
 
1. Am Schulstandort Osterburgschule für die Umsetzung der fünfzügigen IGS wird grundsätzlich 
festgehalten. Hierzu ist dem Rat aber noch eine verbindliche Erklärung darüber vozulegen, 
dass der Umbau und die Erweiterung der Osterburgschule aus Sicht des Baurechtes keine 
Probleme verursacht. 
 

2. Mit dem Planungsbüro Ulpts (notfalls auch mit einem anderen Planungsbüro) sind alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, für den erforderlichen Umbau mit der Summe von 5,5 Millionen Euro 
auszukommen. Hierzu sind intensive Gespräche mit den Verantwortlichen der IGS zu führen. 
Die Kosten dürfen auch nachträglich nicht überschritten werden. 
 

3. Sollte eine Kostenreduzierung auf die 5,5, Millionen Euro nicht möglich sein, muss über eine 
horizontale Teilung der IGS entschieden werden. Dies wäre dann die denkbar schlechteste 
Lösung, würde den Bestand der IGS aber sicherstellen.  
 

4. Für eine solche Horizontale Teilung ist zuvor die schriftliche Genehmigung der Landes-
schulbehörde einzuholen. 
 

5. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, sind die Barenburgschule und die Wallschule zeitgleich 
 als denkbarer zweiter Schulstandort zu untersuchen. Dabei gilt es festzustellen, ob sich die 
beiden Schulstandorte überhaupt zu diesem vorbenannten Zweck eignen und welche Kosten 
für den Umbau und eine notfalls erforderliche Einrichtung aufzuwenden sind. Mit der Untersu-
chung sollte zwingend ein Architektenbüro beauftragt werden. 
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6. Für den Fall der horizontalen Teilung sind dann die erforderlichen Kosten an der Osterburg-
schule neu zu berechnen. 
 

7. Auch bei einer Teilung dürfen die 5,5 Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme nicht über-
schritten werden. Das wäre der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln. 
 

8. Sollte es zu einer horizontalen Teilung kommen, ist der Schulentwicklungsplan vorher zu 
aktualisieren. 
 

 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
z. Zt. Nicht bekannt 
 
 
 
Begründung: 
 
Auf den der Vorlage 15/2188 als Anlage beigefügten Antrag der CDU-Fraktion vom 15.07.2011 
wird verwiesen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bezug nehmend auf die Beschlussvorlagen 15/2162 (Einrichtung eines „Steuerkreises Schul-
entwicklungsplanung“) und 15/2185 (Vorübergehende Nutzung der ehemaligen Wallschule 
durch die IGS Emden) schlägt die Verwaltung vor, diesen Antrag im Steuerkreis Schulentwick-
lungsplanung zu behandeln.  
 
 
 
 
Anlage: 
 
Antrag der CDU-Fraktion 
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